Nebenkostenabrechnung für das Jahr _     _


Wohnungsinhaber/in:_      _____________


Alle umlagefähigen Betriebskosten nach Betriebskostenverordnung


	
	
	Rechnungsempfänger/in

	
	
	Kirchengemeinde
	DW-Inhaber/in

	Kostenart
	nicht 
angefallen
	umlagefähige Nebenkosten 
	vom/von der Wohnungsinhaber/in entrichtete Nebenkosten
	direkt gezahlte Nebenkosten

	01. Grundsteuer
	[bookmark: Text1]     
	[bookmark: Text2]     
	     
	     

	02. Wasser inkl. Abwasser
	     
	     
	     
	     

	03. Heizung
	     
	     
	     
	     

	04. Schornsteinfeger
	     
	     
	     
	     

	05. Warmwasser
	     
	     
	     
	     

	06. Aufzug
	     
	     
	     
	     

	07. Straßenreinigung
	     
	     
	     
	     

	08. Müllbeseitigung
	     
	     
	     
	     

	09. Gebäudereinigung
	     
	     
	     
	     

	10. Gartenpflege
	     
	     
	     
	     

	11. Beleuchtung allg. Flächen (AllgemeinStrom)
	     
	     
	     
	     

	12. Gebäudeversicherungen
	     
	     
	     
	     

	13. Hauswart
	     
	     
	     
	     

	14. Antenne / Kabel
	     
	     
	     
	     

	15. Sonstige Kosten
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	Zwischensumme
	     
	     
	     
	     

	
	Nur auszufüllen, wenn die Nebenkostenabrechnung Amtsbereich und Wohnbereich nicht getrennt erfolgen kann:

	Abzüglich ausbezahlter pauschalierter Amtszimmerentschädigung
	     
	
	     
	

	Summe

	     
	     
	     
	     


Zurückzusenden per Mail an: OKR@elk-wue.de mit dem Stichwort „3.1.2-Dienstwohnungen“.

Bewertungsabschlag nach § 8 Abs. 2 Satz 12 EstG

Auf das Rundschreiben GZ 21.31-08-V01/3.1 vom 21.05.2021 wird verwiesen.
Der Bewertungsabschlag beträgt ein Drittel des ortsüblichen Mietwerts (hier: Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten) und wirkt wie ein Freibetrag. 
Um den Bewertungsabschlag zur Anwendung bringen zu können, ist es erforderlich, die tatsächlich bezahlten Nebenkosten zu ermitteln.
Für die erstmalige Anwendung und Einführung des Bewertungsabschlags wurde das Mietwertmanagement extern vergeben. Seit 2024 wird die künftige Anpassung über den Ev. Oberkirchenrat Stuttgart laufen. 
Wir benötigen daher für jede dienstwohnungsberechtigte Pfarrperson neben einer aktualisierten Mietwertermittlung (Kaltmiete) auch die tatsächlich angefallenen umlagefähigen Nebenkosten der Pfarrwohnung nach der Betriebskostenverordnung (http://www.gesetze-im-internet.de/betrkv/__2.html) und den Betrag der davon tatsächlich durch die Pfarrperson entrichteten Nebenkosten.

Künftig wird die Mitteilung der Nebenkosten jährlich benötigt. Bitte legen Sie diese unaufgefordert mit beiliegender Tabelle vor. Ansonsten werden diese mit der turnusmäßigen Überprüfung der Mietwerte (alle 3 Jahre) erhoben.

Das Datenblatt ist ausgefüllt und unterschrieben innerhalb der nächsten drei Monaten an den Oberkirchenrat, gerne per E-Mail (okr@elk-wue.de) zurückzusenden.





Unterschrift AGL: 				________________________

Unterschrift Wohnungsinhaber/in: 	________________________
